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2 6 3 . Kundmachung: Besoldungsordnung für die Beamten der Österreichischen Bundesbahnen.

2 6 3 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Verkehr vom 14. November 1947,
betreffend die Besoldungsordnung für die
Beamten der Österreichischen Bundesbahnen.

Auf Grund des zustimmenden Beschlusses des
Hauptausschusses des Nationalrates vom 5. No-
vember 1947 (Gesetz vom 13. April 1920, St.G.Bl.
Nr. 180) wird die in der Anlage enthaltene Be-
soldungsordnung für die Beamten der öster-
reichischen Bundesbahnen kundgemacht.

Übeleis
Anlage

Besoldungsordnung für die Beamten
der Österreichischen Bundesbahnen.

Abschnitt I.

§ 1. Anwendungsbereich.

(1) Diese Besoldungsordnung findet, soweit nicht
in den folgenden Absätzen etwas anderes be-
s t immt wird, auf Personen Anwendung , die in
einem vertraglichen Dienstverhäl tnis zu den
Österreichischen Bundesbahnen stehen.

(2) Diese Besoldungsordnung findet nicht An-
wendung:

a) auf Lohnbedienstete, das sind Personen, die
n u r für best immte, außerhalb des regel-
mäßigen Eisenbahnbetriebes liegende Dienst-
verr ichtungen aufgenommen und nach
deren Fertigstellung wieder außer Stand
gebracht werden o d e r die n u r zeitweise in-
folge eines größeren, voraussichtlich aber
vorübergehenden Geschäftsumfanges aufge-
n o m m e n werden;

b) auf Sondervertragsangestell te, das sind Per-
sonen, die aus besonderen G r ü n d e n mi t Ein-
zelvertrag angestellt werden müssen;

c) auf Bedienstete bei den z u r Erleichterung
der Wirtschaftsführung der Bundesbahn-
bediensteten eingerichteten Wirtschaftsbe-
trieben (Lebensmittellager, Personalküchen,
Schrebergärtnereien, Kleintierzüchtereien,
Bekleidungswerkstät ten u. dgl.).

(3) Die Bediensteten männlichen u n d weiblichen
Geschlechtes sind in ihrer besoldungsrechtlichen
Behandlung grundsätzlich gleichgestellt. Eine ver-
schiedene Behandlung findet n u r soweit stat t , als
dies ausdrücklich bes t immt ist.

(4) Personen, auf die diese Besoldungsordnung
Anwendung findet, sind Bundesbahnbeamte, im
folgenden k u r z Beamte genannt .

§ 2. A n s t e l l u n g .

(1) Die Aufnahme als Beamter erfolgt durch
Verleihung eines im Stellenplan vorgesehenen,
hinsichtlich der Gehaltsgruppe best immten
Dienstpostens. Sie ist n u r zulässig, wenn ein
Dienstposten frei ist u n d alle Erfordernasse fair
die Aufnahme in das Dienstverhältnis im allge-
meinen sowie für die Erlangung des Dienst-
postens im besonderen erfüllt sind. Voraussetzung
für die Aufnahme in das Dienstverhältnis als Be-
amter ist die Vollendung des 18. Lebensjahres.
Bei gleichen Voraussetzungen genießen Kinder
von Bediensteten des Akt iv - u n d Ruhestandes,
un te r diesen wieder die Waisen den Vorzug .

(2) Für den Beamtennachwuchs sind in erster
Linie geeignete Lohnbedienstete heranzuziehen.

(3) D e r Beamte wird grundsätzl ich in die
niederste Gehaltsstufe der für seinen Dienstposten
vorgesehenen Geha l t sgruppe eingereiht . Aus -
n a h m e n h i evon bedürfen de r Z u s t i m m u n g des
Bundesminis ter iums für F inanzen .

§ 3 . P r o v i s o r i s c h e s D i e n s t v e r -
h ä l t n i s .

(1) Das Dienstverhältnis des Beamten ist vor-
erst provisoriisch und wird bei Erfüllung aller
Voraussetzungen mit Ablauf von vier ununter-
brochenen Dientsjahren definitiv.

(2) Das provisorische Diens tverhäl tn is k a n n
beiderseits durch schriftliche Kündigung z u m
Ende jeden Kalendermonates gelöst werden . Die
Kündigungsfr is t be t räg t wäh rend der ersten sechs
Mona te des Dienstverhäl tnisses (Probezeit) einen
M o n a t , nach Ablauf d e r Probeze i t zwei M o n a t e
und nach Vol lendung des zwei ten Dienstjahres
drei Mona te . W ä h r e n d der Probezeit ist die
Kündigung ohne Angabe von Gründen , später
nur mi t Angabe des Grundes möglich. Die Kündi -
gungsfrist kann einvernehmlich verkürz t werden,
wenn die Kündigung seitens des Beamten erfolgt.

(3) Gründe der Auflösung des orovisorischen
Dienstverhältnisses sind:

a) Nichterfüllung von Erfordernissen für die
Definitivstellung,
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b) festgestellter Mangel der körperlichen oder
geistigen Eignung auf Grund eines bahn-
ärztlichen Gutachtens,

c) unbefriedigender Arbeitserfolg,
d) pflichtwidriges dienstliches oder außer-

dienstliches Verhalten,
e) Bedarfsmangel (§ 12 der BO.).
(4) I n die provisorische Dienstzei t k a n n die

Zeit, die für die Vorrückung in höhere Bezüge
nach § 11 angerechnet worden ist, ganz oder teil-
weise eingerechnet werden. Lohnbediensteten, die
als provisorische Beamte angestellt werden, ist die
provisorische Dienstzeit um die bisher im Lohn-
verhältnis bei den Österreichischen Bundesbahnen
verbrachten Zeiträume zu kürzen; sie beträgt
jedoch mindestens ein Jahr.

(5) W ä h r e n d eines Diszipliniarstrafverfahrens
und i n n e r h a l b d r e i Mona ten nach dessen rechts-
kräft igem Abschluß h a t der Beamte ke inen A n -
spruch auf Definitivistellung. Eine Kündigung
während dieser Zei t ist n u r wi rksam, w e n n sie
dem B e a m t e n i m Laufe der im Abs. (1) bes t imm-
ten Frist bekanntgegeben w u r d e ode r wenn das
Diszipl inars trafverfahren anders als du rch Ein-
stellung, Verhängung einer Ordnungsstrafe ode r
Freispruch endet . Bei Beendigung des Disziplinar-
strafverfahrens durch Einstellung, Verhängung
einer Ordnungss t rafe oder Freispruch ist die
Definitivstellung mi t Wirkung auf den Zeit-
punkt vorzunehmen, zu welchem sie ohne das
Disziplinarstrafverfahren fällig gewesen wäre.

§ 4. A u f n a h m e , A n s t e l l u n g s - u n d Be-
f ö r d e r u n g s e r f o r d e r n i s s e .

Die allgemeinen und besonderen Erfordernisse
für die Aufnahme, Definitivstellung und Beförde-
rung bestimmt die Anlage 1 zu dieser Besol-
dungsordnung.

§ 5. A b l e g u n g v o n D i e n s t p r ü f u n g e n .

(1) Die Ablegung der Dienstprüfungen für
höhere Dienstposten steht jedem Beamten frei.

(2) Aus d e r Ablegung v o n Diens tprüfungen
kann ein Recht auf Beförderung nicht abgeleitet
werden.

§ 6. G e h a l t u n d D i e n s t p o s t e n .

(1) D e r Beamte e rhä l t e inen monat l ichen Ge-
halt , de r durch die Gehal t sgruppe und in der -
selben durch die Gehal tss tufe bes t immt ist.

(2) D i e Zugehörigkeit zu einer Gehal tsgruppe
ist durch den Dienstposten best immt, der dem
Beamten ver l iehen ist ; sie k a n n n u r durch Be-
förderung oder Dienstbest immung geändert
werden.

(3) Die Zugehörigkeit der Dienstposten zu den
Gehaltsgruppen bestimmt Anlage 1 zu dieser Be-
soldungsordnung.

(4) Den Gehalt bestimmt die Anlage 2 zu dieser
Besoldungsordnung.

§ 7. A n f a l l u n d E i n s t e l l u n g d e r
B e z ü g e .

(1) Der Anspruch auf Gehal t beg inn t bei neu-
aufgenommenen Beamten m i t d e m Tage des
Dienstantrittes, bei Bezugsänderungen, wenn
nichts anderes festgelegt wird oder sich aus diesen
Bestimmungen ergibt, mit dem Monatsersten, der
dem Tag des Wirksamwerdens der bezüglichen
Maßnahme folgt.

(2) T r i t t ein neuaufgenommener Beamter an
einem späteren Tage als am Monatsersten den
Dienst an, so erhält er für den Monat des Dienst-
antrittes für jeden Tag vom Beginn seines Dienst-
antrittes an gerechnet 1/30 des entsprechenden
Monatsgehaltes.

(3) Der Anspruch auf Gehalt endet mit Ab-
lauf des Monates, in den beim Ableben des Be-
amten der Sterbetag fällt, bei sonstiger Auflösung
des Dienstverhältnisses mit dem Tag des Wi rk -
samwerdens der bezüglichen Maßnahme.

§ 8. A u s z a h l u n g .

(1) Der Gehalt wird am 1. jeden Monates oder,
wenn der Monatserste auf einen Sonn- oder
Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag im
vorhinein ausbezahlt.

(2) Neuaufgenommenen Beamten wird jedoch
der Gehalt (der verhältnismäßig anfallende Teil)
für den Monat des Dienstantrittes zusammen
mit dem Gehalt für den folgenden Monat aus-
bezahlt.

§ 9. V o r r ü c k u n g e n .

(1) Der Beamte rückt alle drei Jahre in die
nächsthöhere Gehaltsstufe seiner Gehal tsgruppe
vor. D i e Vorrückungen werden mi t dem auf
die Vollendung der dreijährigen Vorrückungs-
frist nächstfolgenden ersten Jänner vollzogen.
Die dreijährige Vorrückungsfrist gilt auch dann
als vollstreckt, wenn sie spätestens mit 30. Juni
des nächstfolgenden Jahres endet.

(2) Die Beamten des Lokomotivfahr- , des Zug-
begleitungs- und des Verschubdienstes rücken je-
doch in Berücksichtigung der besonderen Ge-
fährlichkeit ihres Dienstes und der raschen A b -
nützung in diesem Dienste alle zwei Jahre in die
nächsthöhere Gehaltsstufe vor.

§ 10. H e m m u n g u n d A u f s c h i e b u n g
d e r V o r r ü c k u n g .

(1) Die Vorrückung in höhere Bezüge kann
nur durch die Folgen eines Dienststraferkennt-
nisses gehemmt werden.

(2) D ie Vorrückung wird aufgeschoben:
a) durch Einleitung eines Disziplinarstrafver-

fahrens bis zum Abschluß desselben und
b) durch Suspension des Beamten bis zu de ren

Aufhebung.
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Bei Wegfall des Aufschiebungsgrundes ist die
Vorrückung rückwirkend zu verfügen und die
Nachzahlung der zurückbehaltenen Bezüge vor-
zunehmen, wenn nicht ein Dienststraferkenntnis
auf Hemmung der Vorrückung gefällt wurde.

§ 11. A n r e c h n u n g v o n V o r d i e n s t -
z e i t e n f ü r d i e E r l a n g u n g h ö h e r e r

Bezüge.

(1) W i r d ein Lohnbediens te ter in das Beamten-
verhältnis aufgenommen, so erhäl t er in seiner
Gehaltsgruppe die Gehaltsstufe, die er erreicht
hätte, wenn er die Zeit des Lohndienstverhält-
nisses im Beamtendienstverhältnis in gleich-
wertiger Verwendung zugebracht hät te und so-
dann in die neue Verwendung überstellt worden
wäre.

(2) Inwieweit im übrigen den Beamten die vor
der Aufnahme in einem öffentlichen oder nicht-
öffentlichen Dienst, in einem freien Beruf oder
in Ausbi ldung für den Dienst nach Vol lendung
des 18. Lebensjahres zugebrachte Zeit für die
Erlangung höhe re r Bezüge angerechnet werden
kann, wi rd besonders bes t immt.

§ 12. S t e l l e n p l a n .

(1) D e r Stellenplan für den dauernden Per-
sonalbedarf de r Verwal tung der Österreichischen
Bundesbahnen wi rd vom Bundesministerium für
Verkehr aufgestellt. Er ist mindestens einmal
im Jahr nach den zwischenzeitig auftretenden
Änderungen des dauernden Personalbedarfes zu
überprüfen.

(2) Ein Auszug aus d e m Stellenplan ist bei
jeder Dienststelle z u r Einsichtnahme für die Be-
diensteten aufzuliegen.

§ 13. B e f ö r d e r u n g .

(1) D ie Beförderung ist die Ver le ihung eines
Dienstpostens der gleichen Geha l t sg ruppe mi t
höherem Endgehalt oder einer höheren Gehal ts -
gruppe. Voraussetzung für eine Beförderung ist

a) das Vorhandensein eines im Stellenplan
vorgesehenen freien Dienstpostens der
gleichen Gehal tsgruppe m i t höhe rem End-
gehalt oder eines freien Dienstpostens einer
höheren Gehaltsgruppe und

b) die Erfüllung aller in besonderen Vor-
schriften en tha l tenen Erfordernisse.

(2) Die Best immungen über die Ausschreibung
u n d die Besetzung von freien Dienstposten sind
in der Postenbesetzungsvorschrift festgelegt.,

(3) Bei Beförderung, in eine h ö h e r e Gehalts-
gruppe bleibt d e r Beamte in der von ihm er-
reichten Gehaltsstufe. W ü r d e jedoch d e r für den
höheren Dienstposten vorgesehene Endgehal t da-
durch überschri t ten werden, so ist der Beamte
in die Gehaltsstufe einzureihen, die d e m vor-
gesehenen Endgehalt entspricht.

(4) Die in der bisherigen Gehaltsstufe ver-
brachte Vorrückungszei t bleibt dem Beamten
in der neuen Gehal t sgruppe gewahrt .

§ 14. V o r ü b e r g e h e n d e V e r w e n d u n g
auf h ö h e r e n D i e n s t p o s t e n .

(1) Die vorübergehende Verwendung auf
Dienstposten höherer Gehaltsgruppen nach Er-
füllung aller Voraussetzungen für die Beförde-
rung ist für ununterbrochene Zeiträume von
mindestens zweimonatiger Dauer von der vor-
gesetzten Dienststelle (Generaldirektion, Bundes-
bahndirektion) in den Personalpapieren vor-
zumerken.

(2) Solche vo rgemerk t e Ze i t r äume von ins-
gesamt wenigstens sechs M o n a t e n gewähren für
die ganze Dauer dieser u n d jeder künft igen vor-
übergehenden Verwendung auf Dienstposten
höherer Gehal tsgruppen den Anspruch auf eine
zur Bemessung des Ruhegenusses nicht anrechen-
bare Zulage im Ausmaß des Betrages, der dem
Beamten bei Beförderung in die höhe re Gehalts-
gruppe als Bezugserhöhung zugekommen wäre .
Der Anspruch auf die Zulage ist v o m Beamten
jeweils halbjährig im nachhinein geltend zu
machen.

§ 15. D i e n s t b e s t i m m u n g e n .

(1) Dienstibestimmungen sind Überstel lungen
eines Beamten

a) auf einen gleichwertigen Dienstposten der-
selben Gehal tsgruppe,

b) auf einen niedrigeren Dienstiposten der-
selben Gehaltsgruppe,

c) auf einen Dienstposten einer niedrigeren
Gehal tsgruppe.

(2) Sie können wegen Auflassung des Dienst-
postens im Stellenplan, wegen chefärztlich fest-
gestellter geistiger oder körperl icher Untauglich-
keit , wegen minderwert iger Dienstleistung oder
strafweise vorgenommen werden.

§ 16. F o l g e n u n d D u r c h f ü h r u n g d e r
D i e n s t b e s t i m m u n g e n .

(1) Eine Dienstbes t immung nach § 15, Abs. (1),
li t . a, h a t keine Folgen für das dienstliche Vor-
wär t skommen des Beamten, wenn sie nicht auf
G r u n d eines Dienststraferkenntnisses erfolgt ist.

(2) Bei Diens tbes t immungen nach § 15, Abs. (1),
lit. b , unterbleibt eine weitere Vorrückung in
höhere Bezüge, wenn de r für den neuen Dienst-
posten vorgesehene Endgehalt bereits erreicht
oder überschritten ist.

(3) Bei Dienstbest immungen nach § 15, Abs. (1),
lit. c, wird der Beamte mi t dem der Wirksam-
keit der Dienstbest immung nächstfolgenden M o -
natsersten mi t seinem bisherigen Gehalt de r
gleichen Gehaltsstufe der niedrigeren Gehalts-
gruppe zugewiesen. In dieser Gehal tsgruppe
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rückt er mit seinem bisher in der höheren Ge-
haltsgruppe erreichten Gehalt gemäß § 9 weiter
vor, wobei die in der bisherigen Gehaltsstufe
verbrachte Vorrückungszeit gewahrt bleibt. Eine
Bezugserhöhung tritt erst ein, wenn die er-
reichte Gehaltsstufe einen höheren Bezug vor-
sieht, als der bisherige Gehalt betrug, sofern
nicht die Bestimmungen des Abs. (5). zur An-
wendung gelangen.

(4) Dienstbest immungen wegen minderwert iger
Dienstleistung sind im Einvernehmen mi t der
Personalver t re tung durchzuführen.

(5) Dienstbest immungen wegen geistiger oder
körperlicher Untauglichkei t oder Dienstbest im-
mungen, deren Ursache nicht im Verschulden des
Beamten gelegen ist, sind tunlichst innerhalb der -
selben Gehaltsgruppe vo rzunehmen ; ist dies un-
möglich, erfolgt die Überstellung auf einen Dienst-
posten einer niedrigeren Gehaltsgruppe. Hiebei
bleibt de r bisherige Monatsgehal t gewahr t . Das
Ausmaß de r weiteren Vorrückungen wird durch
den Unterschiedsbetrag zwischen den jeweiligen
Gehaltsstufen (Vorrückungsbetrag) in der niedri-
geren Gehaltsgruppe bes t immt , wobei jedoch der
Endgehalt der f rüheren höheren Gehaltsgruppe
nicht überschrit ten werden darf. Bei späterer Be-
förderung s ind die Bes t immungen des § 13,
Abs. (3), anzuwenden.

(6) Die Durchführung von Dienstbestimmun-
gen als Folge von Dienststraferkenntnissen wird
besonders geregelt.

§ 17. D i e n s t r a n g .

(1) Der Dienstrang wird durch die Zugehörig-
keit zu einer Gehal tsgruppe bestimmt. Die
höhere Gehaltsgruppe verleiht den höheren Rang.
Innerhalb derselben Gehaltsgruppe erfolgt die
Rangbestimmung nach dem höheren Dienstposten
und nach der Dauer der darin zurückgelegten
Dienstzeit. Hiebei (kommen Zeiträume, die für
die Vorrückung in höhere Bezüge nicht anrechen-
bar sind, nicht in Betracht.

(2) Wenn sich hieraus keine eindeutig be-
stimmte Rangfolge ergibt, sind für ihre Beur-
teilung der Reihe nach maßgebend:

a) das Rangverhältnis in der nächstniederen
Gehaltsgruppe,

b) die Dauer der für den Ruhegenuß anrechen-
baren Dienstzeit,

c) das Lebensalter.

(3) Der Dienstrang der Beamten des Lokomot iv -
fahr-, des Zugbegleitungs- und des Verschub-
dienstes wird durch Sondervorschriften be-
stimmt.

§ 18. D i e n s t t i t e l .

Der Beamte führt den für seinen Dienstposten
bestimmten Dienstti tel . Die Diensttitel sind in
der Anlage 3 festgesetzt.

§ 19. F a m i l i e n z u l a g e n .

(1) Der Beamte erhäl t für jedes eigene Kind,
welches das 21 . Lebensjahr noch nicht vollendet
ha t und als unversorgt anzusehen ist, eine Kinder-
zulage von 20 S monatlich.

(2) Für ein älteres, anderweitig nicht versorg-
tes, eigenes R i n d kann die Kinderzulage dann
zuerkannt werden, wenn das Kind infolge körper-
licher oder geistiger Gebrechen oder infolge
schwerer Krankhei t dauernd außerstande ist, sich
selbst einen Un te rha l t zu verschaffen, ferner dann,
wenn es wegen Studien oder erweiterter fach-
licher Ausbildung d ie Selbsterhaltungsfähigkeit
noch nicht erlangt hat, im letzten Falle aber
höchstens bis zur Vollendung des 24. Lebens-
jahres.

(3) In berücksichtigungswürdigen Fällen kann
dem Beamten für jedes in seinem Hausha l t
lebende und von ihm erhaltene Kind, das für
eine Zulage gemäß Abs. (1) nicht in Betracht
kommt, das 21 . Lebensjahr noch nicht vollendet
hat und als unversorgt anzusehen ist, eine Aus-
hilfe von 20 S monatlich bewilligt werden. In
besonderen Ausnahmefällen kann von dem Er-
fordernis des gemeinsamen Haushaltes abgesehen
werden.

(4) Verheirateten Beamten, ferner verwitweten
Beamten, die eine Kinderzulage oder eine Aus-
hilfe erhal ten, gebührt ein Haushal tungszuschuß
von monatlich 20 S.

(5) Verheirateten Beamten weiblichen Geschlech-
tes gebühren Familienzulagen nur , wenn sie als
Familienerhalter anzusehen sind und der Ehe-
gatte nicht gleichartige Familienzulagen aus öffent-
lichen Mitteln bezieht.

(6) Geschiedene Beamte sind, wenn sie für den
Unte rha l t der geschiedenen Gat t in zu sorgen
verpflichtet sind, den Verheirateten, sonst den
Verwitweten gleichzuhalten.

(7) Schließt der Beamte eine Ehe oder wird
ihm ein eheliches Kind geboren, so erhält er die
ihm gemäß Abs. (1) oder (4) gebührende Fami-
lienzulage im ersten Monat im doppelten Aus-
m a ß .

(8) Jede Änderung des Familienstandes wird
für die Familienzulage vom nächstfolgenden
Monatsersten an wirksam. Der Beamte ist ver-
pflichtet, jede Änderung seines Familienstandes,
die für die Familienzulage von Bedeutung ist,
binnen 30 Tagen seiner vorgesetzten Dienststelle
anzuzeigen. H ä l t er diese Frist nicht ein, so wird
der Anspruch auf die Familienzulage erst von
dem der Anmeldung nächstfolgenden Monats-
ersten an wirksam.

§ 20. A u f w a n d s e n t s c h ä d i g u n g e n
u n d N e b e n g e b ü h r e n .

Die Aufwandsentschädigungen und Neben-
gebühren werden besonders geregelt.
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§ 21. Naturalbezüge.

(1) Für die den Beamten auf Grund ihres
dienstlichen Verhältnisses zur Verfügung gestell-
ten Dienstwohnungen, das sind Wohnungen, die
des Dienstes wegen bezogen werden müssen,
ferner für Personalwohnungen, für Verköstigung,
Beleuchtung, Beheizung und für sonstige Natura l -
bezüge hat der Beamte eine angemessene Ver-
gütung zu leisten; sie wird von seinem Dienst-
einkommen im Abzugswege eingehoben. Die Höhe
der Vergütung, bei deren Festsetzung die ör t -
lichen Verhältnisse sowie die der Bundesbahnver-
waltung erwachsenen Gestehungskosten zu be-
rücksichtigen sind, wird besonders geregelt.

(2) Durch die Überlassung einer Dienstwohnung
an einen Beamten wird ein Bestandverhältnis
nicht begründet.

(3) Inwieweit Kanzleierfordernisse und für den
Dienst erforderliche sachliche Behelfe aus Mitteln
der Bundesbahnverwaltung beigestellt werden,
wird durch besondere Vorschriften bestimmt.

(4) Dienstkleider oder Dienstabzeichen werden
den Beamten nach Maßgabe des dienstlichen Be-
darfes beigestellt. Ob und inwieweit eine Ver-
gütung der Gestehungskosten Platz zu greifen
hat, wird durch besondere Vorschrift bestimmt.
Der beteilte Beamte haftet für Verlust oder Be-
schädigung, wenn sie durch Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit verursacht sind. Der Ersatz des
Schadens ist in Geld zu leisten und wird von
dem Gehalt des Beamten im Abzugswege herein-
gebracht.

§ 22. Gehaltsvorschuß.

(1) Bei unverschuldeter Notlage oder sonst be-
rücksichtigungswürdigen Gründen kann dem Be-
amten auf Ansuchen ein unverzinslicher, binnen
längstens vier Jahren zurückzuzahlender Vor-
schuß bis zur Höhe von drei Monatsgehältern
von der Bundesbahndirektion gewährt werden,
wenn die Rückzahlungsraten in dem unbelasteten
pfändbaren Teil der Bezüge des Beamten gedeckt
sind. Eine weitergehende Begünstigung bleibt dem
Ermessen des Bundesministeriums für Verkehr
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Finanzen vorbehalten.

(2) Die vorstehenden Bestimmungen finden auf
Beamte im provisorischen Dienstverhältnis keine
Anwendung; Ausnahmen bewilligt das Bundes-
ministerium für Verkehr im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Finanzen.

§ 25. B e z ü g e d e r i m A u s l a n d v e r -
w e n d e t e n B e a m t e n .

Für Beamte, die im Ausland (Zollausland) ver-
wendet werden und dort wohnen müssen, be-
stimmt das Bundesministerium für Finanzen die
Art der Umrechnung der Dienstbezüge in die
fremde Währung und deren Auszahlungsart.

Abschnitt II.

Pensionen.

§ 24. T o d f a l l s b e i t r a g , R u h e - u n d
V e r s o r g u n g s g e n ü s s e .

(1) Für den Todfallsbeitrag und die Ruhe- und
Versorgungsgenüsse gelten die Bestimmungen der
„Pensionsvorschrift für die Bediensteten der
Unternehmung Österreichische Bundesbahnen"
in ihrer letzten Fassung *) mit nachstehenden
Änderungen und Ergänzungen:

a) Die Pensionsbeiträge betragen 2'7 v. H.,
beziehungsweise 2'5 v. H. der Beitrags -
grundlage.

b) Der Ruhegenuß beträgt:

c) Beamten, für die nach den geltenden Vor-
schriften volle Hochschulbildung Anstel-
lungserfordernis ist, werden die für die
Erlangung der Hochschulbildung erforder-
lichen Studienhalbjahre bis zum Höchst-
ausmaß von vier Jahren für die Ruhe-
genußbemessung angerechnet.

d) Beamte des Ruhestandes und Hinterbliebene
erhalten Familienzulagen nach den Bestim-
mungen des § 19.

*) Dienstvorschrift A 5 in der durch die Bundes-
bahnbudgetsanierungsverordnung (B. G. Bl. Nr. 122
aus 1933. und Nr. 223 aus 1937) geänderten Fassung.
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Abschnitt III.

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n .
§ 25. (1) Das Dienstverhältnis wird bei Per-

sonen, die nach § 4, Abs. (1), oder § 7, im Zu-
sammenhang mit § 12 des Beamten-Überleitungs-
gesetzes, St. G.Bl. Nr. 134/1945, in den Dienst-
stand bei den Österreichischen Bundes(Staats-
eisen)bahnen übernommen werden, mit der
Wiederaufnahme in den Dienststand gemäß § 4,
Abs. (1), oder mit der Verleihung eines Dienst-
postens gemäß § 7 des Beamten-Überleitungs-
gesetzes, frühestens aber mit dem Tage des
Dienstantrittes bei einer Dienststelle der Bundes
(Staatseisen)bahnen nach Beendigung der na-
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft begründet.

(2) D i e Verleihung eines Dienstpostens nach
§ 7 des Beamten-Überleitungsgesetzes gilt, so-
fern bei der Verleihung des Dienstpostens selbst
kein späterer Ze i tpunk t best immt wird , vom
1. Mai 1945 an.

(3) D i e in Abs. (1) bezeichneten Personen er-
halten ihre Diens tbezüge vom T a g e der Ver -
leihung eines Dienstpostens nach § 7 des Be-
amten-Überleitungsgesetzes, frühestens aber vom
T a g e des Diens tant r i t tes an . Personen, die nach
§ 4, Abs. (1), des Beamten-Überleitungsgesetzes
wieder in den Diens t s t and übernommen wurden ,
die aber aus triftigen Gründen am Dienstantritt
verhindert waren, können die Bezüge von einem
früheren Tage, frühestens aber von dem Tage
der Rehabilitierung an, zuerkannt werden.

(4) Vorschüsse, die nach § 3 des Beamten-
Überleitungsgesetzes an Personen gezahl t wurden ,
welche bei einer Diensts tel le de r Österreichischen
Bundes(Staatseisen)bahnen in Verwendung ge-
standen sind, gelten den Anspruch dieser Per-
sonen aus ihrer Dienstleistung für die Zeit ab,
für die ihnen gemäß Abs . (3) Bezüge nicht zu-
kommen. Dies gilt auch für die Zeit , für welche
ihnen gemäß Abs . (3) Bezüge zukommen, soweit
diese Zeit v o r dem 1. September 1946 liegt. So-
weit jedoch die Zeit , für welche ihnen gemäß
Abs. (3) Bezüge zukommen, nach d e m 3 1 . August
1946 liegt, werden die Vorschüsse abgerechnet.
Ein bei dieser Albrechnung sich ergebender, in
gutem Glauben verbrauchter Übergenuß wird
nicht hereingebracht.

§ 26 . Bei der Ü b e r n a h m e g e m ä ß § 25 ward
dem Beamten e in im Stel lenplan vorgesehener ,
hinsichtlich der Geha l t sgruppe b e s t i m m t e r
Dienstposten verliehen. Hiebei erhalten ehe-
malige Bedienstete de r „Unte rnehmung Öster-
reichische Bundesbahnen" bei Erfüllung aller Er-
fordernisse den Dienstposten, der ihrer der-
zeitigen Verwendung entspricht; jedoch k o m m t
hinsichtlich der Erfordernisse für die Beförderung
die Spalte 8 der Anlage 1 (Mindestdauer der
Vorverwendung) nicht zur Anwendung.

§ 27. Die Verleihung eines Dienstpostens nach
§ 2 erfolgt von der Stelle (Generaldirektion,

Bundesbahndirektion), der sie nach der Zu-
ständigkeitsordnung obliegt; die Ver le i tung von
Dienstposten der Gehaltsgruppe VIII, IX u n d
X ist jedenfalls der Generaldirektion vor-
behalten.

§ 28. (1) Bei der Übernahme kann im Sinne
des § 7, Albs. (2), des Beamten-Überleitungs-
gesetzes von den für die Erlangung eines Dienst-
postens vorgeschriebenen eisenbahndienstlichen
Prüfungen mit der Maßgabe abgesehen werden,
daß dem Beamten bei der Verleihung des Dienst-
postens eine angemessene Frist zum Nachholen
der für seinen Dienstposten vorgesehenen P rü -
fungen gesetzt wird. Legt der Beamte die
Prüfung aus eigenem Verschulden innerhalb
dieser Frist nicht ab, so kann aus diesem Grunde
eine Dienstibestimmung nach § 15, Abs. (1), der
Besoldungsordnung vorgenommen werden. Wird
eine solche Dienstbest immung nicht vorgenom-
men, so ist ein Beamter, der bereits Anspruch
auf Ruhegenuß erworben hat , nach § 130, Ab-
satz (2), lit. e, der Dienstordnung (Dienst-
pragmatik für die Bediensteten der k. k. Öster-
reichischen Staatsbahnen) in den Ruhestand zu
versetzen; andernfalls ist er aus dem Dienst-
verhältnis auszuscheiden.

(2) Bedienstete aber, die eine mehr als 20jährige
Eisenbahndienstzeit aufweisen, können bei Über-
nahme gemäß § 25 von der Ablegung einer
eisenbahndienstlichen Prüfung befreit werden,
wenn es das Dienstinteresse zuläßt und sie durch
ihre bisherige Verwendung bewiesen haben, daß
sie auch ohne Ablegung der Prüfung ihren Dienst
ordnungsgemäß versehen können. Hierüber ent -
scheidet die Stelle (Generaldirektion, Bundes-
bahndirekt ion) , der die Verleihung des Postens
obliegt.

(3) Im übr igen finden die Bes t immungen der
Beamten-Überleitungsverordnung (B. G. Bl.
Nr. 130/1946) Anwendung.

§ 29. (1) Für jeden Beamten ist die sich für den
1. Mai 1945 ergebende Überleitungsdienstzeit zu
ermitteln. Diese besteht:

a) aus der nach dem vollendeten 18. Lebens-
jahr bei den ehemaligen Österreichischen
Bundesbahnen, im staatlichen Verkehrs-
dienst oder in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis tatsächlich zurückgelegten
Dienstzeit einschließlich der Hilfsdienst-
zeit und der Arbeiterdienstzeit, gleich-
gültig, ob sie fortlaufend oder mit Unter-
brechungen vollstreckt worden ist. Durch
Unterbrechungen getrennte Teile der
Dienstzeit sind jedoch nur dann mitzu-
rechnen, wenn sie einzeln wenigstens drei
Monate gedauert haben.

Der Dienstzeit bei den ehemaligen Öster-
reichischen Bundesbahnen ist bei jenen
Beamten, die anläßlich der Eingliederung
von Privatbahnen in den Dienst der Bun-
desbahnverwaltung übernommen worden
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sind, die der Eingliederung unmittelbar
vorangegangene Dienstzeit bei der Privat-
bahnverwaltung gleichzuhalten,

b) aus den angerechneten Kriegsjahren und
Kriegshalbjahren des Weltkrieges 1914 bis
1918,

c) aus jenen Zeiträumen, die dem kriegs-
beschädigten Bundesbahnbediensteten im
Sinne der Bestimmungen des Gesetzes vom
27. Jänner 1921 (B. G. Bl. N r . 90/1921)
und der Dienstanweisung vom 26. Novem-
ber 1921, Z. 2656/BMV/Abl. N r . 111, an-
gerechnet wurden (Invalidenjahre),

d) aus sonstigen, nach dem 18. Lebensjahr
zurückgelegten Dienstzeiten, soweit sie für
die Erlangung höherer Bezüge angerechnet
wurden,

e) aus den gemäß § 11 des Beamten-Über-
leitungsgesetzes anzurechnenden Zeiträumen.

(2) Die so ermittelte Überleitungsdienstzeit
wird auf ganze Jahre in der Weise auf- oder
abgerundet, daß Zeiträume von weniger als sechs
Monaten vernachlässigt, darüber liegende auf ein
Jahr ergänzt werden.

(3) Auf Grund der Überleitungsdienstzeit ist
die Gehaltsstufe zu ermitteln. D e r Beamte ist in
die Gehaltsstufe einzureihen, die sich beim Per-
sonal des Lokomotivfahr-, des Zugbegleitungs-
und des Verschubdienstes bei Annahme einer
nach je zwei Jahren, beim übrigen Personal bei
Annahme einer nach je drei Jahren eintretenden
Vorrückung auf Grund der Überleitungsdienst-
zeit in der für die Festsetzung des Überleitungs-
gehaltes maßgebenden Gehaltsgruppe ergibt. Be-
amte, deren Eingangsgruppe die Gehaltsgruppe V
ist, sind um eine Gehaltsstufe, Beamte, deren
Eingangsgruppe die Gehaltsgruppe VI ist, sind
um zwei Gehaltsstufen höher einzustufen. Der
gemäß Reihung der Dienstverrichtungen erreich-
bare Endgehalt darf nicht überschritten werden.

§ 30. (1) Lohn- und Vertragsbedienstete kön-
nen unter Anwendung der Bestimmungen der Be-
soldungsordnung im Falle ihrer Zustimmung in
das Beamtenverhältnis gemäß § 25 übernommen
werden, wenn sie im Zeitpunkt ihres Dienstein-
trittes hei den Österreichischen Bundes(Staats-
eisen)bahnen das 40. Lebensjahr nicht überschrit-
ten hatten. Als Diensteintritt ist hiebei der Zeit-
punk t des Beginnes des derzeitigen Dienstver-
hältnisses als Lohn- oder Vertragsbediensteter
anzusehen. Weist der Bedienstete jedoch bereits
vor Beginn des derzeitigen Dienstverhältnisses
Beschäftigungszeiten als Lohn- oder Vertrags-
bediensteter bei den ehemaligen Österreichischen
Bundesbahnen auf, so erhöht sich das 40. Lebens-
jahr um diese Zeiten. Eine Dienstzeit, die nach
§ 11 des Beamten-Überleitungsgesetzes ange-
rechnet wird, ist hiebei einer Dienstzeit bei den
Österreichischen Bundesbahnen gleichzuhalten.

(2) H a t ein Lohn- oder Vertragsbediensteter
im Zeitpunkt der Übernahme bereits mehr als

fünf Dienstjahre zurückgelegt, so kann ihm, ab-
weichend von der Bestimmung des § 3, Abs. (4),
diese Dienstzeit zur Gänze in das provisorische
Beamtenverhältnis eingerechnet werden.

(3) Legt ein solcher Bediensteter die vorge-
schriebenen eisenbahndienstlichen Prüfungen bis
zum 31. Dezember 1948 nicht mit Erfolg ab, so
kann das Dienstverhältnis gemäß § 138 der
Dienstordnung (Dienstpragmatik für die Be-
diensteten der k . k. Staatsbahnen) aufgelöst
werden.

§ 31. (1) Auf Personen, die nach § 4, Abs. (1),
des Beamten-Überleitungsgesetzes in den Dienst-
stand der Österreichischen Bundes(Staatseisen)-
bahnen wieder aufgenommen und nach Abs. (2)
in den Ruhestand versetzt wurden, finden die Be-
stimmungen dieser Besoldungsordnung Anwen-
dung; der Ruhegenuß ist unter Zugrundelegung
der zuerkannten Gehaltsgruppe der ehem. Öster-
reichischen Bundesbahnen und der für die Pen-
sionsbemessung anrechenbaren Dienstzeit zu be-
messen.

Hiebei entspricht

(2) Auf Personen, die nach § 10 des Be-
amten-Überleitungsgesetzes als Empfänger von
Ruhe- und Versorgungsgenüssen übernommen
werden, finden die Bestimmungen dieser Besol-
dungsordnung keine Anwendung.

(3) Auf Personen, die nach § 8, Abs. (2), des
Beamten-Überleitungsgesetzes in den Ruhestand
versetzt wurden, sind die Bestimmungen dieser
Besoldungsordnung nur dann anzuwenden, wenn
sie bei einer Dienststelle der Österreichischen
Bundes(Staatseisen)bahnen nach dem 27. April
1945 in Verwendung gestanden sind und nur aus
dem Grund der Dienstunfähigkeit oder der Er-
reichung des 60. Lebensjahres oder ihres bereits
erworbenen Anspruches auf den vollen Ruhe-
genuß in den Ruhestand versetzt worden sind.
Der Bemessung des Ruhegenusses ist der der
letzten Verwendung entsprechende Dienstposten
zugrunde zu legen, sofern diese mindestens sechs
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Monate gedauert hat; ergibt sich jedoch unter An-
wendung der Bestimmungen des Abs. (1) eine für
den Bediensteten günstigere Bemessung, so sind
diese anzuwenden.

§ 32. Die Zeit, die ein Beamter in den Jahren
1938 bis 1945 wegen seiner politischen Gesinnung
oder wegen tatsächlicher oder angeblicher Betä-
tigung gegen die nationalsozialistische Gewalt-
herrschaft oder in den Jahren 1933 bis 1938
wegen seiner politischen Gesinnung oder wegen
Betätigung für eine aufgelöste Partei, ausgenom-
men die NSDAP und den Heimatschutz (Rich-
tung Kammerhofer) in gerichtlicher oder polizei-
licher Haft zugebracht hat, ist, wenn die Zeit nach
den geltenden Vorschriften für die Vorrückung in
höhere Bezüge und für die Bemessung des Ruhe-
genusses anrechenbar ist und wenn die Haft nicht
auf Handlungen zurückgeht, die den Betroffenen
der Begünstigung unwürdig erscheinen lassen, in
doppeltem Ausmaß anzurechnen. Für die Bemes-
sung des Ruhegenusses erfolgt diese doppelte An-
rechnung nicht, wenn nach besonderen Bestim-
mungen wegen einer durch die Haft verursachten
Dienstunfähigkeit oder wegen des durch die Haft
verursachten Todes eine höhere Anrechnung statt-
findet.

§ 33. Die Kinderzulage nach § 19, Abs. (2),
kann in berücksichtigungswürdigen Fällen auch
über da« vollendete 24. Lebensjahr des Kindes
hinaus für einen angemessenen Zeitraum gewährt
werden, wenn das Kind das zur Erlangung der
Selbsterhaltungsfähigkeit erforderliche Studium
oder die erweiterte Ausbildung wegen Kriegs-
dienstes, Maßregelung, geänderter Verhältnisse
oder sonstiger nicht überwindbarer Hindernisse
nicht rechtzeitig beginnen oder vollenden konnte.

§ 34. (1) Ergibt sich auf Grund dieser Besol-
dungsordnung ein Monatsbezug, der niedriger ist
als der Bruttobezug, der der letzten Vorschuß-
zahlung zugrunde zu legen war, so kann dem Be-
amten eine für den Ruhegenuß nicht anrechenbare
und nach Maßgabe des Erreichens höherer Bezüge
einzuziehende Ergänzungszulage gewährt werden.

(2) Eine solche Ergänzungszulage kann nicht
gewähr t werden, wenn der Beamte die Grundlage
für die Bemessung der letzten Vorschußzahlung
nach § 3, Abs . (2), des Beamten-Über le i tungs -
gesetzes durch eine Beförderung in der Zeit der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erreicht
ha t . Als Beförderung sind eine normale Über -
leitung aus der Dienstrechtstellung der ehem.
Österreichischen Bundesbahnen in die der D e u t -
schen Reichsbahn und eine Einreihung auf G r u n d
des Besoldungsdienstalters nicht anzusehen.

(3) Eine solche Ergänzungszulage ist nicht zu
gewähren, wenn der neue Bezug des Beamten
wegen in seiner Person gelegener Ums tände eine
Minderung er fähr t oder wenn sich infolge Über -
nahme eines Ver t rags- oder Lohnbediensteten
in das Beamtenverhäl tnis ein Minderbezug ergibt .

(4) Sofern es zur Anpassung der Bezüge an ge-
änder te Lebenskosten nötig ist, können Teuerungs-
zuschläge gewähr t werden. Hiebei können neben
den monatlichen Bezügen auch Sonderzahlungen
zuerkann t werden.

§ 35. D i e Bestimmungen der Personalver t re-
tungsvorschrift werden durch diese Besoldungs-
ordnung nicht berührt .

Anlage 1

Allgemeine Erfordernisse für die provi-
sorische Anstellung und Definitivstellung und

Beförderung der Beamten.
(Zu § 4):
1. E r f o r d e r n i s s e f ü r d i e p r o v i -

s o r i s c h e A n s t e l l u n g :
Für die Aufnahme in das Beamtenverhältnis

der Österreichischen Bundesbahnen ist erforderlich:
a) ein Lebensalter von wenigstens 18 und nicht

mehr als 35 Jahren,
b) die österreichische Staatsbürgerschaft,
c) ein einwandfreies Vorleben,
d) die bahnärztlich festgestellte Tauglichkeit

für den betreffenden Dienstzweig, für den
die Aufnahme vorgesehen ist,

e) die für den in Aussicht genommenen Dienst-
posten verlangte besondere Vorbildung,

f) soweit vorgesehen, die bahnseits festgestellte
Eignung für den betreffenden Dienstzweig.

Ausgeschlossen von der Aufnahme in das Be-
amtenverhältnis der Österreichischen Bundes-
bahnen sind:

a) Personen, die auf Grund einer gesetzlichen
Bestimmung zur Erlangung eines öffent-
lichen Amtes oder Dienstes unfähig sind,
sowie diejenigen Personen, welche vom ak-
tiven Wahlrecht zu den gesetzgebenden
Körperschaften ausgeschlossen sind;

•b) Personen, die auf Grund eines Dienststraf-
erkenntnisses aus einem öffentlichen Dienst-
verhältnis entlassen worden sind;

c) Personen, deren Handlungsfähigkeit aus
einem anderen Grund als dem der Minder-
jährigkeit beschränkt ist.

2. E r f o r d e r n i s s e f ü r d i e D e f i -
n i t i v s t e l l u n g :

Für die Definitivstellung ist außer der Zurück-
legung der provisorischen Dienstzeit die erfolg-
reiche Ablegung der für den betreffenden Dienst-
zweig etwa vorgeschriebenen eisenbahndienstlichen
und behördlichen Prüfungen erforderlich.

Art und Umfang der für die einzelnen Dienst-
zweige vorgeschriebenen eisenbahndienstlichen
Prüfungen ergeben sich aus der Prüfungsvorschrift.

3. V o r a u s s e t z u n g e n f ü r d i e Be -
f ö r d e r u n g :

Für die Beförderung der Beamten sind außer
den im § 13 enthaltenen Bestimmungen noch die
in der Postenbesetzungsvorschrift niedergelegten
Voraussetzungen maßgebend. Bei sonst gleichen
Diensteigenschaften ist der Dienstrang zu berück-
sichtigen.
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Reihung der Dienstverrichtungen
und besondere Erfordernisse für die provisorische Anstellung,

die Definitivstellung und die Beförderung der Beamten.

B e m e r k u n g e n :
Für die Anstellung als provisorischer Beamter

muß der Aufnahmswerber die in der Spalte 5
angeführten Erfordernisse erfüllen.

Enthält die Spalte 5 keine Angabe, so kann
der Dienstposten der betreffenden Dienstver-
wendung nur durch Beförderung, nicht aber
durch Aufnahme besetzt werden.

Für die Definitivstellung muß der provisori-
sche Beamte weiters die bei der betreffenden
Dienstverwendung in den Spalten 6 und 7 an-
gegebenen Erfordernisse erfüllen.

Für die Beförderung muß der Beamte die bei
der betreffenden Dienstverwendung in den Spal-
ten 6, 7 und 8 angegebenen Erfordernisse er-
füllen.
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Anlage 2Gehaltstabelle
Monatsgehalte in Schilling
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Anlage 3

Übersicht der Diensttitel
(Zu § 18.)




